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Steuerbefreiung für Assistenzhunde
DieHundesteuer für Therapie- undAssistenzhunde soll fallen. Die Luzerner Regierung präsentiert denGesetzesentwurf dazu.

Susanne Balli

Personen, die einen Assistenz-
und Therapiehund halten, sol-
len künftig von der Hunde-
steuer befreit werden. Dafür
braucht es eine Änderung im
kantonalen Gesetz über das
Halten vonHunden.DerRegie-
rungsrat hat die Botschaft dazu
an den Kantonsrat verabschie-
det. Dies, nachdem der Geset-
zesentwurf im vergangenen
Herbst in der Vernehmlassung
war. Wie der Regierungsrat in
einerMitteilung schreibt, ergab
die Auswertung eine breite Zu-
stimmung dazu.

Im Kanton Luzern zahlen
Hundehalterinnen und Hunde-
halter jährlich pro Hund eine
Hundesteuer in der Höhe von
120 Franken. Die Veranlagung
unddenBezugdieserAbgabeer-
folgt jeweilsdurch jeneGemein-
de, inwelcherderHundgehalten
wird. Die Hundesteuer wird er-
hoben, sobald die Tiere sechs
Monatealt sind.Ausgenommen
vonderHundesteuer sindbisher
bestimmteNutzhunde, die Auf-
gaben im öffentlichen Interesse
wahrnehmen. Darunter fallen
Dienst-, Militär-, Schutz-, Sani-
täts-, Katastrophen- und Lawi-
nenhundesowie fürdieNachsu-
che spezialisierte Jagdhunde.
Auch Personen, die einen Blin-
denführhundhalten, entrichten
keineHundesteuer.

Aufgaben«imöffentlichen
Interesse»
Die Befreiung von der Hunde-
steuer soll nunausgeweitetwer-
den. «Auch für Assistenz- und
Therapiehundesoll keineSteuer

mehrentrichtetwerdenmüssen,
da sie Menschen mit einer Be-
hinderung, Erkrankung oder
Entwicklungsstörungunterstüt-
zen»,wirddie zuständigeRegie-
rungsrätinMichaela Tschuor in
einer Mitteilung zitiert. Assis-
tenz- und Therapiehunde wür-
denwiedieanderenNutzhunde,
die im Gesetz über das Halten
von Hunden aufgeführt sind,
ebenfalls Aufgaben «im öffent-
lichen Interessewahrnehmen».
Assistenzhunde sind speziell
ausgebildete Hunde, die eine

Person mit Behinderung, Er-
krankung,Mobilitätseinschrän-
kung oder Entwicklungsstö-
rungen in Bereichen wie der
alltäglichen Lebensführung
unterstützen. Sie helfen einer
betroffenenPersonzumBeispiel
bei alltäglichen Verrichtungen,
sich fortzubewegen, selbststän-
dig soziale Kontakte zu pflegen
oder eine Erwerbstätigkeit aus-
zuüben. Zu den Assistenzhun-
den zählen neben den Blinden-
führhunden unter anderem
auch Diabetikerwarnhunde, Si-

gnalhunde für Gehörlose oder
Autismushunde. Sie werden in
der Regel von der betroffenen
Persongehaltenoderunterstüt-
zen eine im gleichenHaushalte
lebende Person.

Therapiehunde hingegen
werden nicht von der Person
gehalten, zu deren Therapie
sie eingesetzt werden. Denn
es sind Hunde, die zusammen
mit ihrenHalterinnen undHal-
tern soziale oder gesundheit-
licheDienstleistungen fürDrit-
te erbringen, zum Beispiel im

Rahmen einer Psychotherapie,
Ergotherapie oder Heilpäda-
gogik.

Nachweis für
Steuerbefreiung
UmvonderHundesteuerbefreit
zuwerden,müssendieHalterin-
nen und Halter jedoch den
Nachweis erbringen, dass ihre
Hunde entsprechend ausgebil-
det sind und benötigt werden.
WiederRegierungsrat in seiner
Botschaft schreibt, muss der
Kantonsrat aufVerordnungsstu-
fe neu festlegen, welche Nach-
weise für die Steuerbefreiung
erforderlich sind.

Für eine Steuerbefreiung
gegenüber der Gemeinde soll
grundsätzlich eine Bestätigung
derAusbildungsstätte alsNach-
weis genügen, heisst es in der
Botschaft. Zusätzlich solle auch
eine Bescheinigung der zustän-
digen IV-Stelle vorgelegt wer-
den,diebestätige, dass ein inva-
lidenversicherungsrechtlicher
Anspruch auf einen Assistenz-
hund bestehe.

ImRahmenderTeilrevision
des Gesetzes über das Halten
von Hunden und der zugehöri-
gen Verorodung sollen zudem
weitere formelle Änderungen
sowieAnpassungenangeänder-
tes kantonales Recht und Bun-
desrechtvorgenommenwerden.

Die Initialzündung für die
Gesetzesänderung gab eine im
Kantonsratbreit abgestützte, im
September 2021 überwiesene
Motion von Claudia Wedekind
(Mitte,Ermensee).DerKantons-
rat berät voraussichtlich in der
Juni- oder September-Session
über dieGesetzesänderung.

Ein speziell ausgebildeter Golden Retriever, der als Assistenzhund seinemHerrchen oder Frauchen im Alltag hilft. Bild: Alex Spichale
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«FürAssistenz-und
Therapiehundesoll
keineSteuermehr
entrichtetwerden
müssen,da sieMen-
schenunterstützen.»


